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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.10.2020

Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist nach Anerkennung berechtigt, die landesrechtlich für den betre enden

Beruf vorgesehene Berufsbezeichnung zu führen. Daneben kann die im Herkunftsstaat vorgesehene

Ausbildungsbezeichnung in einer Form geführt werden, die zu keiner Verwechslung mit österreichischen

Ausbildungsbezeichnungen führen kann.
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